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Der Chef der Staatskanzlei | Postfach 7122 | 24171 Kiel

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Christian Dirschauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

nachrichtlich:
Frau Präsidentin 
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Frau Dr. Gaby Schäfer
Berliner Platz 2
24103 Kiel

über:
Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel

Minister

25. März 2025

Verwendung von Notkreditmitteln aus dem Einzelplan 14 bis zum Ende des 
jeweiligen Haushaltsjahres durch Dritte

Berichtspflicht aus der 82. Sitzung des Finanzausschusses vom 9. Januar 2025

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

bezugnehmend auf die Berichtspflicht aus der oben genannten Ausschusssitzung kann ich 

Ihnen für die Verwendung der Notkreditmittel durch Dritte für den Einzelplan 14, 

Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung, in 

Ergänzung zu Umdruck 20/4483 mitteilen:

Düsternbrooker Weg 104, 24105 Kiel (Barrierefreier Zugang) | Telefon 0431 988 – 0
poststelle@stk.landsh.de | www.schleswig-holstein.de/staatskanzlei
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch verschlüsselte Dokumente.

gesehen
und weitergeleitet
Kiel, den 31.03.2025
gez. Staatssekretär 
Oliver Rabe

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 20/4671
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Kapitel 1407 MG 61 Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH

Für die Förderung von LKIS, ITWeb111923S, sind im Jahr 2024 nach erfolgter 

Verwendungsnachweisprüfung insgesamt 33.571,83 € erfolgreich zurückgefordert worden. 

Ein Mittelabfluss lag 2024 nicht vor.

Im Rahmen der Förderung der digitalen Knotenpunkte, ITWeb111672V, ITWeb114022B 

lag der Mittelabfluss 2024 bei 109.831,82 €. Derzeit stehen noch 5 Verwendungs-

nachweise aus. Nach erfolgten Verwendungsnachweisprüfungen wurden im Jahr 2024 

10.809,78 € erfolgreich zurückgefordert. 

Im Landesprogramm offene Innovationen im Rahmen des DigitalHub.SH, 

ITWeb114099V, lag der Mittelabfluss 2024 bei 3.097.024,34 €. Verwendungsnachweise 

dazu werden voraussichtlich Mitte des Jahres 2025 eingereicht. 

Auf die Ausschussvorlage des Finanzministeriums über die verfassungskonforme 

Verwendung der Notkredit-Mittel 2024 wird darüber hinaus verwiesen. 

Ich bitte den Finanzausschuss um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dirk Schrödter




